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Die Rolle von Sachverständigen in Straf- und Zivilrecht

Forensisch-psychiatrische  
Begutachtungspraxis

Die Begutachtung im Rahmen von 
straf- und zivilrechtlichen Verfahren 

ist ein Kernelement der forensischen Psy-
chiatrie und sollte in einer für medizini-
sche Laien nachvollziehbaren Art und 
Weise erfolgen, um die interdisziplinäre 
Kommunikation zu fördern.1 Im gericht-
lichen Kontext objektiviert ein Gutachten 
fachspezifische Informationen und trans-
portiert die Einschätzung von Sachver-
ständigen, wobei die Qualität forensisch-
psychiatrischer Gutachten jedoch seit 
längerem im Fokus kritischer Diskussi-
onen steht.2, 3

Das forensisch-psychiatrische 
Gutachten

Es mag unter Jurist:innen wohl inhaltlich 
ein eingeschränktes psychiatrisches Wis-
sen vorhanden sein, allerdings sollte die 
Beurteilung formaler Mindestanforderun-
gen in Gutachten keine Herausforderung, 
sondern einen Standard darstellen. Es 
gilt dabei u. a. zu klären, ob die beauf-
tragten Sachverständigen für die defi-
nierte Fragestellung tatsächlich einschlä-
gig qualifiziert bzw. überhaupt in diesem 
(Spezial-)Bereich tätig sind: Das psych-
iatrische Fachgebiet reicht von Burnout, 
Trauma über Demenz bis hin zu Sucht 
und weiteren Störungsbildern. Außerdem 
kann geprüft werden, wie sich ein Gut-
achten gliedert und ob die Einschätzung 
der Sachverständigen durch (rezente) 
Fachliteratur belegt wird. 

Qualitative Mängel

Gleichzeitig können Mängel hinsichtlich 
fehlender Transparenz und inhaltlicher 
Heterogenität erkannt werden.4 Bei der 
Analyse österreichischer Gutachten fällt 
auf, dass sogar die Begutachtungsdauer 
nur selten festgehalten wird – meist er-
folgt ohnedies nur eine singuläre Begut-
achtung. Dabei werden teilweise seiten-
lang bekannte Diagnosekriterien etwa 
aus ICD-10 oder DSM übernommen, 
ohne die Symptomatik der Betroffenen 
individuell zu bewerten. Bereits vor über 
einem Jahrzehnt wurde in einer Analyse 
strafrechtlicher Gutachten aus Österreich 
die Heterogenität als zentraler Mangel 
beschrieben.5 Im Zivilrecht zeigt sich 
dagegen, dass inhaltliche Qualitätsdefi-
zite insbesondere bei der Glücksspiel-
störung im Bereich der Einschätzung der 
partiellen Geschäftsunfähigkeit bestehen.9

Die Qualitätssicherung im Bereich der 
forensisch-psychiatrischen Begutachtung 
gestaltet sich im Allgemeinen schwierig: 
Empirische Überprüfungen sind aufwen-
dig, und aus verfahrensökonomischen 
Gründen überwiegt vor Gericht zumeist 
das Interesse an der raschen Fertigstel-
lung eines Gutachtens. Im deutschspra-
chigen Raum wurden daher Standards 
publiziert, die Sachverständigen als Leit-
linien dienen sollen.6, 7 Um den Status 
quo der forensisch-psychiatrischen Be-
gutachtungspraxis im österreichischen 
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Straf- und Zivilrecht darzustellen, wird 
im Folgenden ein Überblick über bereits 
publizierte sowie aktuelle Studienergeb-
nisse gegeben. Im Rahmen der Straf-
rechtstage wurden kürzlich auch Mängel 
psychiatrischer Gutachten im Zusam-
menhang mit dem Thema False Memo-
ry diskutiert – ein Bereich, der in Öster-
reich bislang weitgehend unbeachtet 
geblieben ist. Eine problematische Be-
gutachtungspraxis zeigt sich ebenfalls  
im Bereich Long COVID – zuletzt von der 
Volksanwaltschaft öffentlich thematisiert,  
wobei die PVA auf eine ausreichende 
Qualifikation der Gutachter:innen ver-
weist (https://www.pv.at/web/ueber-uns-
und-karriere/presse/presseaussendun-
gen/2022/pva-zur-begutachtung-von-
long-covid).

Empirische Untersuchung der 
Begutachtungspraxis im Strafrecht

In einer rezenten Untersuchung von Ir-
renfried et al.8 wurden forensisch-psy-
chiatrische Gutachten, die im Kontext 
des Strafrechts bei Delikten mit körper-
licher und/oder psychischer Gewalt er-
stellt wurden, inhaltlich und formell ana-
lysiert. Zur Quantifizierung und statisti-
schen Vergleichbarkeit der Qualitätsmerk-
male wurde das Beurteilungssystem nach 
Kunzl et al.5 herangezogen.

105 untersuchte Gutachten: Die ana-
lysierten Gutachten der letzten 25 Jah-

re betrafen Straftäter aus dem forensisch-
therapeutischen Zentrum Göllersdorf und 
die Frage ihrer Zurechnungsfähigkeit 
während des Delikts. Es wurden Gut-
achten von insgesamt 28 Sachverstän-
digen analysiert, wobei 54 % der Sach-
verständigen mehr als ein Gutachten zu 
unterschiedlichen Untergebrachten ver-
fassten. In 99 % der Fälle wurde zumin-
dest eine psychiatrische Diagnose gestellt, 
aber nur in 87 % erfolgte die entspre-
chende Codierung nach ICD-10. Wenig 
verwunderlich erscheint, dass der Anteil 
an Personen mit einer paranoiden Schi-
zophrenie (ICD: F20) am häufigsten co-
diert wurde (51 % der Stichprobe). Be-
merkenswert war dagegen, dass Angaben 
zum Delikt in lediglich 62 % der analy-
sierten Gutachten erfolgten – am häu-
figsten (14 %) kam es zur Begutachtung 
aufgrund von schwerer Körperverletzung 
(§ 84 StGB).

Oft keine Standards: Hinsichtlich in-
haltlicher Aspekte zeigte sich, dass bei 
lediglich 51 % der Gutachten eine stan-
dardisierte Testdiagnostik bzw. bei 53 % 
eine standardisierte Kriminalprognostik 
verwendet wurde. In 59 % der Gutach-
ten wurden zwar psychopathologische 
Phänomene beschrieben, in 82 % der 
Fälle fehlte jedoch eine strukturierte Be-
schreibung  (beispielsweise mittels des 
AMDP-Systems). Im Vergleich zur Stich-
probe von Kunzl et al.5 ergaben sich po-
sitive Veränderungen im Bereich der pro-

tektiven Risikofaktoren und der Erörterung 
vom Zusammenhang zwischen der psy-
chiatrischen Erkrankung und dem Delikt, 
die bei Irrenfried et al.8 häufiger genannt 
wurden. Eine zukünftige Risikoprognose 
(ca. 50 % der Gutachten), die körperli-
che Anamnese (ca. 45 %) oder Angaben 
zur Begutachtungsdauer (ca. 10 %) zeig-
ten sich dagegen weitestgehend unver-
ändert. 

Gutachtliche Beurteilung zur 
Glücksspielsucht im Zivilrecht

Im Zivilrechtsbereich offenbaren sich 
ebenfalls Qualitätsmängel – insbeson-
dere im Bereich der Glücksspielsucht. 
Teilweise mantraartig wird von Sachver-
ständigen bei Vorliegen dieser Diagnose 
bzw. der klinischen Kriterien einer Sucht-
erkrankung eine eingeschränkte Entschei-
dungsfähigkeit im Hinblick auf bestimm-
te Handlungen abgeleitet. Unbeachtet 
bleibt jedoch häufig, dass die Diagnose 
der Glücksspielstörung nicht automatisch 
zu einer Aufhebung der Geschäftsfähig-
keit führt (vgl. OGH 4 OB 28/19z; 10 
Ob 52/16v; RS0009075). Essenziell ist 
bei der gutachterlichen Beurteilung eine 
strukturierte Erfassung von Komorbidi-
täten mit entsprechendem Schweregrad 
– sofern diese eine tatsächliche Einschrän-
kung des Funktionsniveaus sowie eine 
Auswirkung auf die Verhaltenssteuerung 
im gegenständlichen Verfahrenszeitraum 
bedingen.9 Häufig außer Acht gelassen 
wird, dass die Beweislast ohnedies bei 
demjenigen liegt, der sich auf eine Ein-
schränkung der Geschäftsfähigkeit beruft 
(vgl. RS 0014645).Während die Glücks-
spielsucht mit einer Häufigkeit von etwa 
1 % in der Bevölkerung eine seltene Di-
agnose darstellt10 und einzelne klinische 
Kriterien oftmals linear mit der partiellen 
Geschäftsunfähigkeit assoziiert werden,  
findet dieser Zusammenhang etwa bei 
der Alkoholkonsumstörung (Prävalenz 
bis zu 15 %) kaum Berücksichtigung. 
Dabei zeigt langjähriger Alkoholkonsum 
zelltoxische Effekte, auch auf die Ge-
hirnzellen11, und kann damit zu einer 
reduzierten kognitiven Leistung führen 
bzw. über einen definierten Beobach-Abb.: Vergleich der Qualitätsmerkmale von Gutachten aus zwei unterschiedlichen Stichproben 

–

–

–

–

–

–

– – – – – – – – – – – –

Die grafische Darstellung zeigt das Vorhandensein der  
jeweiligen Beurteilungsparameter in 105 analysierten Gutachten.
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tungszeitraum die Geschäftsfähigkeit 
beeinträchtigen. Die partielle Einschrän-
kung der Geschäftsfähigkeit erfordert 
jedenfalls eine – durch eine schwere 
psychiatrische Störung bedingte (zusätz-
lich zur Diagnose Glückspielstörung) und 
in der Längsschnittbetrachtung beurteil-
te – Unfähigkeit, die Tragweite eines be-
stimmten Geschäfts einzusehen.12

Problemfeld Falschbeschuldigung

Ein weiteres, international medial dis-
kutiertes Thema betrifft Gutachten im 
Zusammenhang mit Falschbeschuldigun-
gen bei Sexualdelikten, das unter ande-
rem von Fegert und Urbaniok beschrie-
ben wurde.13 Hierzulande hat erst kürz-
lich die Vereinigung Österreichischer 
Strafverteidiger:innen auf eine hohe Zahl 
mutmaßlicher Falschbeschuldigungen 
hingewiesen und diesbezüglich Reformen 
gefordert.14 In diesem Zusammenhang 
sowie bei der Begutachtung von Long 
COVID ist die Qualitätssicherung psych-
iatrischer Gutachten zentral für die rich-
terliche Entscheidungsfindung, denn ein 

leitlinienorientiertes Vorgehen führt zur 
Fehlerreduktion sowie zur Verbesserung 
der klinischen Ergebnisse.15

Fazit und Zusammenfassung

Die Heterogenität in der österreichischen 
Begutachtungspraxis mag auf die Indi-
vidualität von Sachverständigen hinwei-
sen, dennoch gilt es im forensisch-psy-
chiatrischen Bereich, formale und inhalt-
liche Qualitätsaspekte einzuhalten. Trotz 
etablierter Mindeststandards im deutsch-
sprachigen Raum scheinen zahlreiche 
Empfehlungen von Sachverständigen 
weiterhin nicht berücksichtigt zu werden. 
Im Kontext der Glücksspielstörung bleibt 
oftmals unberücksichtigt, dass die Ge-
schäftsfähigkeit über den gesamten (ge-
genständlichen) Zeitraum betrachtet wer-
den sollte und nicht nur während des 
unmittelbaren „Spielens“. In vielen Gut-
achten zeigt sich außerdem eine man-
gelhafte Dokumentformatierung mit über-
großem Text oder Zeilenabstand sowie 
Inhaltswiederholungen aus der Akte. 
Rechtssprechende Personen sollten sich 

in diesen Fällen nicht – dem Anschein 
nach – kritiklos hinter Sachverständige 
stellen, sondern solche Gutachten kri-
tisch hinterfragen. Das Handeln der in-
volvierten Berufsgruppen sollte sich an 
den Prinzipien der UN-Behindertenrechts-
konvention orientieren, denn hinter allen 
Urteilen, die häufig auf Aussagen von 
Fachexpert:innen basieren, stehen psy-
chiatrisch kranke Personen.� 
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